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Beschaffung öffentlicher Straßenfahrzeuge: EU-Kommission will weiterhin 
regulieren 

Die EU-Kommission hat am 19. Dezember 2007 einen Wiederbelebungsversuch 
ihres 2006 vom EU-Parlament zurückgewiesenen Vorschlags für eine „Richtlinie über 
die Förderung sauberer Straßenfahrzeuge“ unternommen. Im Kern geht es der 
Kommission auch in ihrem zweiten Anlauf darum, Beschaffungsstellen im Bereich 
der öffentlichen Verkehrsdienstleistungen zu verpflichten, saubere und - das ist eine 
neue Dimension - energieeffiziente Fahrzeuge anzuschaffen. Im Gegensatz zum 
gescheiterten Vorschlag will sie nunmehr den Anwendungsbereich der Richtlinie für 
öffentliche Beschaffungsstellen noch erweitern. Unsere Kommunen sollten deshalb 
den relativ übersichtlichen Vorschlag von knapp 20 Seiten auf mögliche negative 
Auswirkungen - insbesondere auf die kommunalen Haushalte - prüfen. Der 
Richtlinienvorschlag muss sowohl vom EU-Parlament als auch vom Rat der 
Mitgliedstaaten einvernehmlich beschlossen werden.  
Neue Regulierungsabsichten im Vergleich zum Vorgängervorschlag 
Zwar rekuriert die EU-Kommission mit ihrem neuen Text „Richtlinie über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge“ unter der Nummer 
KOM (2007) 817 vom 19. Dezember 2007 auf ihren ursprünglichen Vorschlag für 
eine „Richtlinie über die Förderung sauberer Straßenfahrzeuge“ [KOM (2005) 634] 
vom 21. Dezember 2005. Allerdings unterscheiden sich Gegenstand und 
Anwendungsbereich teilweise erheblich, was sich besonders an den folgenden 
Punkten zeigt und einer Prüfung auf kommunaler Ebene unterzogen werden sollte: 
 
• Ursprünglich sollte die Richtlinie für Fahrzeuganschaffungen „öffentlicher Stellen“ 

gelten. Nunmehr sollen sich nach dem Willen der Kommission „Auftraggeber und 
Beschaffungsstellen im Sinne der EU-Vergaberichtlinien 2004/17 und 2004/18 
sowie Unternehmen, die aufgrund eines mit einer Behörde geschlossenen 
Vertrags oder einer behördlichen Lizenz, Erlaubnis oder Genehmigung 
Verkehrsdienste erbringen“ den Regelungen unterwerfen (Artikel 1). 

 
• Der Gegenstand der Förderung bzw. „die Marktschaffung per EU-

Richtlinienvorschlag“ wird von „sauberen“ Straßenfahrzeugen nach dem so 
genannten EEV-Standard im neuen Vorschlag auf „saubere und 
energieeffiziente“ Straßenfahrzeuge erweitert. Sauberkeit und Energieeffizienz 
sieht die Kommission durch Einbeziehung von drei Kriterien bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge zur Fahrzeugbeschaffung erfüllt:  

 
a) Einpreisung des antizipierten Energieverbrauchs,  
b) der CO2-Emissionen  sowie  
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c) des Schadstoffausstoßes (= NOx, Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe und 
Partikel)  

 
eines Fahrzeugs über dessen gesamte Lebensdauer. Geregelt werden soll dies 
durch Artikel 3 i.V.m. Tabellen 1-3 im Anhang des neuen Vorschlags. 
 

• 2005 schlug die EU-Kommission für die öffentlichen Stellen eine verpflichtende 
Mindestquote von 25% Neuanschaffungen von Fahrzeugen nach dem 
vorgenannten EEV-Umweltstandard vor. Der neue Richtlinientext sieht vor, ab 
spätestens 1. Januar 2012 bei sämtlichen Beschaffungen von Straßenfahrzeugen 
öffentlicher Auftraggeber und Beschaffungsstellen die über die gesamte 
Fahrzeuglebensdauer anfallenden Kosten für a) Energieverbrauch, b) CO2-
Emissionen und c) Schadstoffausstoß bindend als Vergabekriterien 
einzubeziehen. Das entspricht einer verpflichtenden Quote von 100 % (Artikel 2). 

 
• Ferner war der ursprüngliche Anwendungsbereich der Richtlinie nur für 

Straßenfahrzeuge mit einem technisch zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t 
geplant. Der neue Vorschlag sieht diese Anwendungsschwelle nicht mehr vor und 
bezieht sich auf alle Personenkraftwagen, leichten und schweren Nutzfahrzeuge 
sowie Busse. 

 
• Lediglich beim geplanten Inkrafttreten der Richtlinie, bei der Berichterstattung 

über die Umsetzung und den Überprüfungspflichten sieht die EU-Kommission 
„Lockerungen“ vor: Anstelle nach 12 soll die Richtlinie nach 18 Monaten nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in den Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Eine 
periodische Berichterstattung und Überprüfung will die Kommission nunmehr (im 
zweijährlichen Rhythmus statt jährlich) selbst übernehmen und nicht mehr - wie 
ursprünglich vorgesehen - den Mitgliedstaaten anlasten (Artikel 6). 

Erste Fragestellungen 
Einerseits begründet die EU-Kommission ihre wiederholte Initiative, einen Markt für 
umweltfreundliche Fahrzeuge per Richtlinienvorschlag zu schaffen, u.a. mit dem 
Vorbildcharakter des öffentlichen Sektors für Bürger/innen und Unternehmen. 
Andererseits stellt sie in ihrer einleitenden Begründung fest, dass von öffentlichen 
Stellen EU-weit jährlich 110.000 Pkw, 110.000 leichte Nutzfahrzeuge, 35.000 Lkw 
und 17.000 Busse angeschafft werden. Die entsprechenden Marktanteile betragen 
nur rund 1% für Pkw, 6% für die Nutzfahrzeuge und 33% bei den Bussen. Wie die 
Kommission durch die nach wie vor einseitige Verpflichtung des öffentlichen Sektors 
bzw. von Privatunternehmen, die öffentliche Aufträge im Verkehrsbereich erfüllen, 
einen Markt anreizen will bzw. Skaleneffekte auf Produzentenseite entstehen lassen 
will, bleibt somit fraglich. 
Ein diesem Ziel der Kommission besser dienender und den öffentlichen Bereich nicht 
diskriminierender Weg wäre die schnellere Einführung höherer EURO-Normen, die 
den Schadstoffausstoß von (allen!) Fahrzeugen begrenzen - unabhängig davon, wer 
bzw. welche Gruppe von Abnehmern sie beschafft. Auf diese Weise wäre ein 
ganzheitlicher Ansatz an den Emissionsquellen gewährleistet.  
Der aktuelle Richtlinienvorschlag inklusive der Begründung der EU-Kommission kann 
im Internet auf Deutsch unter  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007_0817de01.pdf 
abgerufen werden. (Kl) 
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Auslegungsmitteilung über Konzessionen und institutionalisierte öffentlich-
private Partnerschaften 
 
Am 18. Februar 2008 verabschiedete die EU-Kommission ihre Auslegungsmitteilung in 
Bezug auf die Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche 
Aufträge und Konzessionen auf institutionalisierte Öffentlich Private Partnerschaften 
(IÖPP). Der Veröffentlichung dieses Dokuments waren Konsultationen mit den 
kommunalen Verbänden vorausgegangen, an denen sich auch der europäische 
Dachverband RGRE und der österreichische Gemeindebund beteiligt hatten.  
Mit der Mitteilung wird die Rechtsmeinung der Kommission gebündelt dargestellt, 
Rechtsanwender sollen über gemeinschaftliche Bestimmungen im Zusammenhang mit 
der Gründung und Führung einer IÖPP informiert werden. Die Mitteilung greift die 
Auslegung des EuGH auf, wonach gemischtwirtschaftliche Unternehmen auch bei 
einer privaten Minderheitsbeteiligung jedenfalls Dritte im Sinne des Vergaberechts sind 
und somit nicht von Direktvergaben profitieren dürfen. 
 
Begriffsklärung 
IÖPP ergeben sich aus der institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
und privaten Beteiligten und der gemeinsamen Gründung gemischtwirtschaftlicher 
Unternehmen, welche in der Folge öffentliche Aufträge oder Konzessionen 
durchführen. Neben der Einbringung von Kapital oder anderer 
Vermögensgegenstände beteiligt sich der private Partner aktiv an der Ausführung der 
dem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen übertragenen Aufgabe und/oder an der 
Geschäftsführung der Gesellschaft.  
Eine reine Kapitalbeteilung des privaten Partners bzw. Investors stellt gemäß der 
Auslegungsmitteilung keine IÖPP dar.  
 
Gründung einer IÖPP 
Zu unterscheiden ist zwischen der Gründung eines neuen Unternehmens und der 
anschließenden Vergabe eines öffentlichen Auftrags an dieses gemischtwirtschaftliche 
Unternehmen (Fall 1) und der Beteiligung eines privaten Partners an einem bereits 
bestehenden öffentlichen Unternehmen, das öffentliche Aufträge und Konzessionen im 
Rahmen von in-house Vergaben bereits in der Vergangenheit erhalten hat (Fall 2). 
 
Fall1: Die Auslegungsmitteilung schlägt hier folgenden Weg vor: Der private Partner 
wird durch ein Verfahren ausgewählt, dessen Gegenstand sowohl der dem 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen zu übertragende öffentliche Auftrag (oder die 
Konzession) als auch der Beitrag des privaten Partners zur Abwicklung dieser Aufgabe 
bzw. zur Geschäftsführung des gemischtwirtschaftlichen Unternehmens ist.  
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Damit wird das Gespenst der doppelten Ausschreibung gebannt, eine von einigen 
kommunalen Verbänden befürchtete Trennung der Suche nach dem privaten Partner 
und der Ausschreibung des öffentlichen Auftrags wurde auch von der Kommission als 
nicht praktikabel eingestuft. 
 
Fall 2: Hier geht es um die transparente Auswahl des privaten Partners, die zuvor in-
house vergebenen Aufträge bzw. Konzessionen werden vom neu gebildeten 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen fortgesetzt. 
 
Auftragsvergabe 
Die Auftragsvergabe an die IÖPP muss in jedem Fall die vergaberechtlichen 
Vorschriften respektieren. Im Anwendungsbereich der Vergaberichtlinien sind die 
Vorgaben eindeutig, außerhalb des engeren Vergaberechts sind die allgemeinen 
Grundsätze des EG-V (Transparenz, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung) zu 
berücksichtigen.  
 
Verfahren 
Für Auftragsvergaben an IÖPP im Anwendungsbereich der RL 2004/18/EG (Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge) wird 
darauf verwiesen, dass das offene und nichtoffene Verfahren möglicherweise nicht die 
nötige Flexibilität für innovative und komplexe Vergaben bieten, weshalb im Rahmen 
des wettbewerblichen Dialogs Gespräche mit jedem Bewerber geführt werden können.  
Das Verhandlungsverfahren darf für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge nur in 
den in der Richtlinie genannten Ausnahmefällen gewählt werden, kann aber bei 
Konzessionsvergaben und Auftragsvergaben, die nicht oder nur teilweise unter RL 
2004/18/EG fallen, zur Anwendung gelangen.  
 
Öffentlichkeit 
Auftragsvergaben bzw. die Gründung einer IÖPP, die in den Anwendungsbereich der 
Vergaberichtlinien fallen, müssen die einschlägigen Publikationserfordernisse erfüllen. 
Verträge die von den Richtlinien nicht erfasst sind und Dienstleistungskonzessionen 
müssen ausreichend publik gemacht werden um den Grundsätzen der Transparenz 
und Gleichbehandlung zu entsprechen. In jedem Fall müssen potentielle Bieter 
Zugang zu angemessenen Informationen über die Absicht der öffentlichen Hand, ein 
gemischtwirtschaftliches Unternehmen zu errichten und an dieses einen öffentlichen 
Auftrag zu vergeben, erhalten.  
Die Auswahl von Bietern und Kandidaten zur Teilnahme am Vergabeverfahren sowie 
die Wahl zwischen den Angeboten haben auf Grundlage ausreichend bekannt 
gemachten Eignungs- und Zuschlagskriterien zu erfolgen. 
Bekanntmachung bzw. Ausschreibungsunterlagen müssen folgende Informationen 
enthalten:  

• Art der öffentlichen Aufträge/Konzessionen, welche an das zukünftige 
Unternehmen vergeben werden sollen; 

• Gesellschaftsvertrag; 
• Gesellschaftervereinbarung; 
• Andere Elemente, welche die vertraglichen Beziehungen zwischen öffentlichem 

und privatem Partner bzw. zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen regeln; 

• Voraussichtliche Dauer des öffentlichen Auftrags bzw. der Konzession; 
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• Mögliche Zuweisung zusätzlicher Aufgaben in der Zukunft; 
•  Vertragsanpassungen. 

 
Sollen dem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen Aufträge übertragen werden die 
nicht Gegenstand der ursprünglichen Ausschreibung waren, muss sich die IÖPP im 
Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung um diese bewerben.  
Vertragsanpassungen die aufgrund wirtschaftlicher, technischer oder rechtlicher 
Veränderungen nötig werden, können unter Wahrung der Grundsätze der 
Gleichbehandlung und der Transparenz zwischen den Partnern der IÖPP ohne 
zusätzliche Ausschreibung vorgenommen werden, wenn der öffentliche Partner 
solche Änderungsmöglichkeiten bereits in der Ausschreibungsbekanntmachung 
publik machte.  
Berühren die Vertragsanpassungen wesentliche Bestimmungen der Verträge und 
konnten sie aufgrund der Formulierung der Ausschreibungsunterlagen nicht 
vorhergesehen werden, wird ein neues Vergabeverfahren erforderlich.  
 
Wie eingangs erwähnt, stellt diese Auslegungsmitteilung die Rechtsmeinung der 
Kommission dar, die sich relativ strikt an den Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofs orientiert. Einziges „neues“ Element ist die Absage an die doppelte 
Ausschreibung, offen bleibt die Frage, wie mit öffentlich-privaten Partnerschaften 
umzugehen ist, bei denen sich der Beitrag des privaten Partners auf eine 
Kapitalbeteiligung als Minderheitsteilhaber beschränkt. Hier ist zu befürchten, dass 
im Zweifelsfall wohl auch „Stadt Halle“ gilt und Direktvergaben unzulässig sind.   
Die 11 Seiten umfassende Auslegungsmitteilung finden Sie im Wortlaut unter 
folgendem Link: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_de.htm 
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Bürgermeisterkonvent 

 
An dieser Stelle bzw. in Europa Aktuell wurde bereits über die Vorbereitungsarbeiten 
und die Auftaktkonferenz für den Europäischen Energie-Bürgermeisterkonvent 
berichtet. Mittlerweile liegt ein detaillierter Zeitplan für die nächsten Schritte sowie ein 
Leitfaden für an der Teilnahme interessierte Gemeinden vor.  
 
Konsultation 
Die Kommission führt eine Konsultation zum Textentwurf des Bürgermeisterkonvents 
durch. Der Text liegt nun auch auf Deutsch vor, die Teilnahme an der Konsultation 
erfolgt in Form eines informellen Emails mit Anmerkungen und allfälligen 
Änderungsvorschlägen an folgende Emailadresse:  
TREN-COVENANT@ec.europa.eu. 
Frist ist der 30. April 2008. 
 
Teilnahmevoraussetzungen für Gemeinden 
Der endgültige Text des Bürgermeisterkonvents wird am 30. Juni veröffentlicht. 
Bürgermeister und Gemeinderäte werden aufgefordert, ihre Absicht, dem 
Bürgermeisterkonvent beizutreten, dem Gemeinderat zu präsentieren und einen 
formellen Gemeinderatsbeschluss über den Beitritt zum Konvent bis 15. Dezember 
2008 zu erwirken. Alle Gemeinden, die sich bis zu diesem Datum verpflichten, 
werden an der ersten Signaturrunde teilnehmen, die im Rahmen der Europäischen 
Energiewoche 2009 geplant ist. Danach finden jedes Jahr weitere Signaturakte statt. 
 
Engagement der Gemeinden  
Mit Unterzeichnung des Bürgermeisterkonvents verpflichten sich die beteiligten 
Gemeinden zur Annahme eines Aktionsplans, der Maßnahmen für CO2-
Einsparungen von über 20% festlegt. Diese Selbstverpflichtung und der Aktionsplan 
müssen durch einen Gemeinderatsbeschluss abgesegnet werden, die Umsetzung 
der Maßnahmen muss in einem jährlichen Bericht dargestellt werden.  
 
Österreichischer Gemeindebund 
Der Österreichische Gemeindebund wird sich an der Konsultation beteiligen und 
folgende Änderungen am derzeit vorliegenden Textentwurf vorschlagen, die auch 
von an der Konsultation teilnehmenden Gemeinden aufgenommen werden könnten: 
 

• Ausgewogenere Formulierung des Textes: Der eindeutige Fokus auf Städte 
(bzw. „cities and towns“ in der englischen Fassung) kann aus Sicht der kleinen 
Gemeinden nicht akzeptiert werden. Zwar wird anerkannt, dass Städte zu 
verhältnismäßig größeren CO2-Einsparungen beitragen können, die derzeitige 
Formulierung erscheint jedoch gegenüber kleineren Gemeinden, die 
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mindestens ebenso engagiert gegen den Klimawandel vorgehen und die auch 
als Partner gewonnen werden sollen, diskriminierend.  

• Die Verpflichtung, einen jährlichen Bewertungsbericht zu erstellen schießt 
über das Ziel. Viele Maßnahmen können erst nach längeren Zeitspannen 
überprüft und bewertet werden, zudem würden kleinere Gemeinden durch 
jährliche Evaluierungen überproportional belastet. Eine alle zwei Jahr 
stattfindende Überprüfung wird als ausreichend angesehen. 

 
Nähere Informationen, leider nur in englischer Sprache, sind auf folgender 
Homepage zu finden. Der Konventstext findet sich unter diesem Link jedoch auch auf 
Deutsch (Draft Covenant of Mayors – DE) 

 
http://www.managenergy.net/com.html 
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DE

KONVENT DER BÜRGERMEISTERINNEN 
 

Wir, die BürgermeisterInnen, 

In Erwägung folgender Gründe: 

Der Weltklimarat (IPCC), die renommierteste wissenschaftliche Versammlung der internationalen 
Gemeinschaft, hat bestätigt, dass der Klimawandel Wirklichkeit ist und zu einem Großteil durch die 
Energienutzung durch den Menschen verursacht wird.  

Am 9. März 2007 nahm der Europäische Rat das Energie- und Klimaschutzpaket an und verpflichtete 
die EU damit, durch eine 20%-ige Steigerung ihrer Energieeffizienz und eine 20%-ige Erhöhung des 
Anteils der erneuerbaren Energieträger am Energiemix ihre CO2-Emissionen bis 2020 einseitig um 
20% zu senken.  

Eine Priorität des "Aktionsplans für Energieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen" der EU ist die 
Einrichtung eines "Konvents der BürgermeisterInnen". 

Wir sind bereit, die Empfehlungen der "Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt" zur 
notwendigen Verbesserung der Energieeffizienz zu befolgen.  

Die lokalen Gebietskörperschaften stellen sich ihrer Verantwortung, die globale Erwärmung zu 
bekämpfen, und müssen ungeachtet der durch andere Parteien eingegangenen Verpflichtungen daran 
festhalten. 

In den Städten entstehen unmittelbar und mittelbar (über die von den Bürgern genutzten Erzeugnisse 
und Dienste) über die Hälfte der Treibhausgasemissionen, die durch die Energienutzung durch den 
Menschen verursacht werden.  

Die von der EU eingegangene Verpflichtung zur Emissionssenkung kann nur mit Unterstützung der 
BürgerInnen und ihrer Vereinigungen erfüllt werden.  

Die Städte als bürgernächste Verwaltungsebene müssen eine Führungsrolle übernehmen und mit 
gutem Beispiel vorangehen.  

Die Städte spielen eine wichtige und aktive Rolle bei der Umsetzung der europäischen Energie-
Rechtsvorschriften.  

Viele der erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare 
Energieträger fallen entweder in den Zuständigkeitsbereich der lokalen Gebietskörperschaften oder 
wären ohne ihre politische Unterstützung nicht durchführbar.  

Die Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften erfordern dezentrale Ansätze, und wirksame dezentrale 
Maßnahmen auf lokaler Ebene kommen den EU-Mitgliedstaaten bei der Erfüllung der 
vorgeschriebenen Emissionssenkungsziele zugute. 

Europaweit sind große und kleine lokale Gebietskörperschaften bemüht, durch 
Energieeffizienzprogramme, u.a. auch im städtischen Verkehr, und die Förderung des Einsatzes 
erneuerbarer Energieträger in städtischen Gebieten die klimaschädlichen Emissionen zu verringern.  

Die Städte, die im Konvent der BürgermeisterInnen vertreten sind, verfügen über eine Schätzung bzw. 
ein Inventar der Ausgangsemissionen sowie über eine Vorhersage der Emissionsentwicklung in einem 
„Business as usual“-Szenario.  
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verpflichten uns: 

über die Ziele der EU für 2020 hinauszugehen und durch die Umsetzung eines Aktionsplans für 
nachhaltige Energie die CO2-Emissionen in unseren jeweiligen Kommunen um mehr als 20% zu 
senken. Diese Selbstverpflichtung und der Aktionsplan werden im Wege der einschlägigen lokalen 
Verfahren ratifiziert;  

die städtischen Strukturen anzupassen und in diesem Sinne auch genügend Humanressourcen 
vorzusehen, um die folgenden Maßnahmen durchzuführen:  

Einbindung der Zivilgesellschaft in unseren Kommunen in die Entwicklung des Aktionsplans 
und Übersicht über die notwendigen Maßnahmen zur Durchführung des Plans und Verwirklichung 
seiner Ziele. Jede Kommune wird ihren Aktionsplan aufstellen und innerhalb eines Jahres nach der 
Ratifizierung des Konvents dem Sekretariat unterbreiten;  

Erstellung eines jährlichen Bewertungsberichts zur Gewährleistung von Überwachung und 
Überprüfung;  

Austausch von Erfahrungen und Know-how mit anderen Kommunen; 

Organisation von Energie-Tagen oder Städte-Konvent-Tagen in den im Konvent vertretenen 
Kommunen in Zusammenarbeit mit der EU und anderen Interessenträgern, um die Bürger unmittelbar 
an den Möglichkeiten und Vorteilen einer intelligenteren Energienutzung teilhaben zu lassen und die 
lokalen Medien regelmäßig über die Entwicklungen im Rahmen des Aktionsplans zu informieren;  

Teilnahme an der jährlichen europäischen Konferenz der Bürgermeister für nachhaltige Energie 
für Europa; 

Verbreitung der Botschaft des Konvents in den geeigneten Foren und Ermutigung weiterer 
BürgermeisterInnen, dem Konvent beizutreten;  

Nach vorheriger schriftlicher Mitteilung des Sekretariats die Beendigung unserer Mitgliedschaft im 
Konvent zu akzeptieren, wenn einer der nachstehenden Fälle eintritt:  

i) Nichteinhaltung der Frist für die Vorlage des Aktionsplans für eine nachhaltige Energiepolitik 
ii) Nichterfüllung des im Aktionsplan festgeschriebenen CO2-Emissionssenkungs-Gesamtziels 
iii) Nichtvorlage eines Berichts in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
iv) Nichtfortschritt über einen Zeitraum von zwei Jahren aufgrund fehlenden oder 

unzureichenden Tätigwerdens.  
 

befürworten: 

den Beschluss der Europäischen Kommission, eine Struktur für technische Unterstützung und 
Förderung zu errichten und im Rahmen ihres Haushalts zu finanzieren, die Instrumente für die 
Bewertung und Überwachung, Verfahren zur Förderung des Know-how-Austauschs zwischen 
Kommunen und Mechanismen für eine einfache Reproduktion und Vervielfältigung erfolgreicher 
Verfahren beinhalten; 

den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Koordinierung der europäischen Konferenz 
der Bürgermeister für nachhaltige Energie für Europa zu übernehmen;  

die Absicht der Europäischen Kommission, den Erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten 
Kommunen zu fördern und Leitlinien und Benchmarks im Hinblick auf eine eventuelle Anpassung 
bereitzustellen sowie die Anpassung der in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission fallenden 
Initiativen CONCERTO, CIVITAS oder ManagEnergy an die spezifischen Bedürfnisse interessierter 
Kommunen durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Die Benchmarks sollten als integrales 
Element des Konvents im Anhang verankert werden;  
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die Unterstützung der Europäischen Kommission hinsichtlich der formalen und 
öffentlichkeitswirksamen Anerkennung der am Konvent beteiligten Städte durch ein spezielles 
Logo "nachhaltige Energie für Europa" und Öffentlichkeitsarbeit über die Kommunikationsinstrumente 
der Europäischen Kommission;   

Beiträge von Vertretern der Initiativen und Programme, die als Benchmarks für Exzellenz 
fungieren (s. Anhang), um die Durchführung neuer Programme und Projekte in unseren Städten zu 
unterstützen. 

 

fordern 

die Europäische Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, 
Kooperationsverfahren zur Unterstützung der im Konvent vertretenen Städte bei der Umsetzung der 
Aktionspläne für nachhaltige Energie einzuführen; 

die Europäische Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, den Tätigkeiten des 
Konvents in ihren jeweiligen Förderprogrammen Priorität einzuräumen und im Rahmen seiner 
Zielsetzungen die Städte über die Entwicklung von für die lokale Ebene relevanten Maßnahmen und 
Finanzierungsverfahren zu informieren und sie darin einzubeziehen. In diesem Zusammenhang sind 
wir bereit, im Rahmen eines aus Vertretern von Konvent-Städten zusammengesetzten fachlichen 
Beratungsgremiums strategische Unterstützung bei der Konzipierung neuer Initiativen zu leisten; 

die Europäische Kommission auf, mit den Finanzakteuren die Einrichtung von Finanzfazilitäten 
zur Erleichterung der Durchführung des Aktionsplans auszuhandeln; 

die Europäische Kommission auf, in Bezug auf Erzeugnisse und Verkehr strikt ursachenbezogene 
Maßnahmen zu ergreifen. 

 

WIR, DIE BÜRGERMEISTER UND BÜRGERMEISTERINNEN, ERMUTIGEN WEITERE 
KOMMUNEN, SICH DER INITIATIVE DES KONVENTS DER BÜRGERMEISTERINNEN 
ANZUSCHLIESSEN, UND ERMUNTERN ANDERE EINSCHLÄGIGE INTERESSENTRÄGER, DEN 
KONVENT DURCH OFFIZIELLE BEITRÄGE ZU UNTERSTÜTZEN  

*** 

ANHÄNGE 

1. Funktionen der Kommunen  

• Verbraucher und Diensteanbieter 

• Planung, Entwicklung und Regulierung 

• Beratung, Motivation und Vorbildfunktion 

• Produktion und Angebot 

 

2. Benchmarks für Exzellenz  

Benchmarks für Exzellenz sind diejenigen Initiativen und Programme, die weltweit als Vorbild für eine 
erfolgreiche Durchführung von Entwicklungskonzepten für nachhaltige Energie im städtischen Umfeld 
gelten. Über den Konvent bekunden Vertreter dieser Benchmarks für Exzellenz ihre Bereitschaft, ihre 
Erfahrungen mit anderen zu teilen und die Städte bei der Durchführung vergleichbarer geeigneter 
Ansätze zu unterstützen, und engagieren sich, den Know-how-Transfer durch die Weitergabe von 
Informationen und Leitlinien, die Teilnahme an Veranstaltungen der im Konvent vertretenen Städte 
und allgemein die ständige Zusammenarbeit mit dem Konvent zu fördern.  
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